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Corona-Proteste und extre-
mistische Einflussnahmen
Aktuelle Trends beim Protestverhalten von  
„Querdenkern“, „Reichsbürgern“ und „Selbstverwaltern“ 
sowie Rechtsextremisten 

Stefan Goertz
„Querdenker“, „Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ sowie Rechtsextremisten 
versuchen seit Beginn der Corona-Proteste Einfluss auf diese zu nehmen und 
diese strategisch und ideologisch zu nutzen. Im Mittelpunkt steht hier Agita-
tion gegen staatliche Corona-Schutzmaßnahmen und nach Angaben der Ver-
fassungsschutzbehörden und Innenministerien eine Delegitimierung dieser 
Maßnahmen und des Staates sowie seiner Repräsentanten. Hier werden ak-
tuelle Trends dieser drei Akteursbereiche untersucht. Abschließend wird das 
Verhältnis von enthemmter Sprache zu – potenzieller und tatsächlicher – Ge-
walt beleuchtet.

„Querdenker“ – Aktuelle Trends 
im Corona-Protestverhalten

Ende November 2021 erklärte das 
Landesamt für Verfassungsschutz 
(LfV) Sachsen, dass die Proteste ge-
gen Corona-Maßnahmen in Sachsen 
„immer radikalere Züge“ angenom-
men haben. „Die Idee eines gewaltsa-
men Widerstands gegen demokrati-
sche Regeln gehört inzwischen zu den 
typischen Standardforderungen der 
Bewegung der Corona-Leugner“, er-
klärte der Präsident des sächsischen 
Landesamts für Verfassungsschutz, 
Dirk-Martin Christian. Weiter führte er 
aus: „Die regelmäßig wiederkehrende 
Behauptung der Corona-Leugner, wir 
lebten in einer De-facto-Diktatur und 
einem Notstandsregime, das beseitigt 
werden müsse und gegen das öffent-
licher Widerstand legitim sei, muss als 
Beleg für eine fortschreitende Radi-
kalisierung dieser Bewegung verstan-
den werden.“1 Das LfV betonte hierbei 
den Einfluss von Rechtsextremisten, 
„Reichsbürgern“ und Antisemiten auf 
die Corona-Proteste und dass diese 
immer aggressiver geworden seien. 
Spätestens mit den gewaltsamen An-
griffen auf Polizeibeamte und Jour-
nalisten sowie Verbalattacken gegen 
den sächsischen Ministerpräsidenten 
Michael Kretschmer seien eindeutig 
„rote Linien“ überschritten worden, 

so der sächsische Verfassungsschutz-
präsident.2 In Bezug auf enthemmte 
Sprache betonte er, das sie Ergebnis 
von kruden Verschwörungsnarrativen 
und Hetzkampagnen in den sozialen 
Netzwerken Beleidigungen und Be-
drohungen von Politikern mit drasti-
schen Formulierungen in aller Öffent-
lichkeit sei.3

Kernpunkt der Kritik der Corona-
Protestierenden der seit dem Früh-
jahr 2020 zahlreich deutschlandweit 
stattgefundenen Demonstrationen 
war anfangs vornehmlich die aus ih-
rer Sicht unverhältnismäßige Be-
schränkung der Grundrechte. Relativ 
schnell wurde dabei die in Stuttgart 
gegründete Bewegung „Querdenken 
711“ zum Träger und Sprachrohr der 
Proteste. Sie nimmt nach Angaben 
der deutschen Verfassungsschutz-
behörden bis heute deutschlandweit 
eine führende Rolle ein.4 Eine zentra-
le Forderung von „Querdenken“ war 
zunächst die angeblich notwendige 
„Wiederherstellung der Grundrechte“. 
Mit dem Verlauf des Jahres 2020 wurde 
dieser Appell jedoch überlagert von 
einer grundsätzlichen Staatsfeind-
lichkeit bei führenden Personen der 
„Querdenken“-Bewegung. 

Der baden-württembergische Ver-
fassungsschutz hat „Querdenken 711“ 
und seine regionalen Ableger im Land 
zum Beobachtungsobjekt erhoben 
und dies am 9. Dezember 2020 im Rah-

men einer Pressekonferenz erläutert. 
Demnach liegen hinreichend gewich-
tige Anhaltspunkte für eine extremis-
tische Bestrebung vor: „Die Meinungs-
freiheit und die Versammlungsfreiheit 
sind fundamentale Grundrechte, sie 
sind lebensnotwendig für das Funktio-
nieren unserer Demokratie. Aber es ist 
eine Grenze überschritten, wenn ex
tremistische Bestrebungen die grund-
gesetzlichen Freiheiten missbrauchen, 
um damit ihren extremistischen und 
verschwörungsideologischen Narrati-
ven Vorschub zu leisten. Der Verfas-
sungsschutz in Baden-Württemberg 
hatte bereits zwei hellwache Augen 
auf die Querdenker-Gruppierung, und 
er hat nun – sobald die Voraussetzun-
gen für eine Beobachtung vorlagen – 
schnell und entschlossen gehandelt. 
Die fortgeschrittene Radikalisierung 
der Querdenker-Gruppierung im Land 
macht eine Beobachtung ihrer Orga-
nisationsebene durch unseren Verfas-
sungsschutz unabdingbar“, sagte der 
Innenminister von Baden-Württem-
berg, Thomas Strobl.5 

Die Präsidentin des baden-würt-
tembergischen Verfassungsschutzes, 
Beate Bube, stellte mit Blick auf die Or-
ganisatoren sowie das Netzwerk von 
„Querdenken 711“ in Baden-Württem-
berg sowohl personelle als auch ideo-
logische Überschneidungen zu be-
reits bekannten Extremisten aus dem 
Milieu der „Reichsbürger“ und „Selbst-
verwalter“ sowie aus dem Rechtsex
tremismus fest: „Gezielt werden extre-
mistische, verschwörungsideologische 
und antisemitische Inhalte mit einer 
legitimen Kritik an den staatlichen 
Maßnahmen zur Eindämmung der Co-
rona-Pandemie vermischt.“6 

1	 Vgl. Welt 2021.
2	 Vgl. ebd.
3	 Vgl. ebd.
4	 Vgl. LfVBaden-Württemberg 2021.
5	 Vgl. MIBaden-Württemberg 2020.
6	 Vgl. ebd.
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Nachrichtendienstliche Maßnah-
men des LfV Baden-Württemberg sei-
en „ausschließlich gegen die Organisa-
tionsstrukturen von ‚Querdenken 711‘ 
und ihrer regionalen Ableger sowie ge-
gen Extremisten im Umfeld der Grup-
pierung und ihrer Versammlungen 
– nicht gegen die größtenteils nicht 
extremistischen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am Corona-Protestgesche-
hen“ gerichtet.7 

Wichtig ist die Unterscheidung des 
LfV, dass die Versuche einer Einfluss-
nahme durch Rechtsextremisten, 
„Reichsbürger“, „Selbstverwalter“ und 
extremistische Verschwörungsideolo-
gen für sich betrachtet nicht zu einer 
insgesamt extremistischen Ausrich-
tung der Corona-Proteste führten. 
Doch diese Versuche bereiteten den 
Boden für eine zumindest stillschwei-
gende, zum Teil sogar explizit geäu-
ßerte Akzeptanz von extremistischem 
Gedankengut bei den Veranstaltun-
gen. Zugleich beförderten sie mögli-
cherweise die Radikalisierung inner-
halb der Querdenken-Initiativen und 
stärkten dort bereits aktive extremis-
tische Akteure und deren Positionen.8 

Die Gruppierung „Querdenken 711“ 
mit ihrem regionalen Aktionsraum in 
Stuttgart und Umgebung nahm nach 
Angaben des LfV Baden-Württemberg 
von Beginn an eine führende Rolle 
bei den Demonstrationen gegen die 
staatlichen Corona-Maßnahmen ein. 
Auch nach der Gründung zahlreicher 
weiterer „Querdenken“-Ableger in 
ganz Deutschland sei sie nach wie vor 
die wichtigste Initiative innerhalb der 
Bewegung.9 

„Reichsbürger“ und „Selbst- 
verwalter“ – aktuelle Trends  
im Corona-Protestverhalten

Verschiedene Personen aus dem 
Milieu der „Reichsbürger“ und „Selbst-
verwalter“ wurden von Beginn der 
Corona-Proteste an unter den Red-
nern und Teilnehmern der „Querden-
ken“-Veranstaltungen von den Sicher-
heitsbehörden erkannt. Während der 
Corona-Pandemie wurden die Coro-
na-Schutzmaßnahmen von vielen An-
gehörigen der „Reichsbürger“- und 
„Selbstverwalter“-Szene in das eige-
ne Weltbild vom illegitim agieren-
den Staat eingefügt. Dabei bedienten 
„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 
den Verschwörungsmythos einer „po-
litischen Elite, die zum Ziel des Macht-
erhalts die vermeintliche Wahrheit“ 
unterdrücke. Diese Akteure haben 

das Ziel, den Protest für eigene ver-
fassungsfeindliche Zwecke zu instru-
mentalisieren.10 

Das Personenpotenzial von Reichs-
bürgern und Selbstverwaltern ist im 
Jahr 2020 nach Angaben des Bundes-
amtes für Verfassungsschutz (BfV) 
pandemiebedingt auf 20 000 angestie-
gen. So ergab sich dieser Anstieg laut 
Bundesamt für Verfassungsschutz 
aus den Zusammenhängen mit den 
Protesten gegen die staatlichen Maß-
nahmen zur Eindämmung der Coro-
na-Pandemie.11 „Reichsbürger“ und 
„Selbstverwalter“ empfinden staatli-
ches Handeln – damit auch die staat-
lichen Corona-Schutzmaßnahmen zur 
Eindämmung der Pandemie – als un-
rechtmäßig und lehnen es vehement 
ab. Besonders häufig thematisier-
te die sogenannnte „Verfassungge-
bende Versammlung“ (VV) die Coro-
na-Pandemie und verbreitet laut BfV 
vor allem über ihre Internetplattform 
„ddbnews“ sowie das „ddbradio“ im 
Jahr 2020 immer wieder Desinformati-
onen und Verschwörungsideologien. 
So brachte diese Gruppierung die Pan-
demie beispielsweise mit dem antise-
mitisch geprägten Verschwörungs-
narrativ einer angeblichen „Neuen 
Weltordnung“ (NWO) in Verbindung. 

Nach Angaben der deutschen Ver-
fassungsschutzbehörden ist es für 
„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 
eine neue, motivierende Erfahrung, 
dass sie durch andere Kritiker der 
Corona-Maßnahmen bei öffentlich-
keitswirksamen Aktionen nicht aus-
gegrenzt werden, sondern gemein-
sam mit ihnen protestieren. Dabei 
beobachteten die deutschen Sicher-
heitsbehörden im Jahr 2020, dass sich 
„Reichsbürger“ und „Selbstverwalter“ 
immer wieder nicht mehr damit be-
gnügten, im Zusammenhang mit „Hy-
giene-Demonstrationen“ lediglich ih-
ren Protest zu äußern, sondern auch 
körperliche Gewalt anzuwenden, bei-
spielsweise gegen eingesetzte Poli-
zeikräfte. So beteiligten sich „Reichs-
bürger“ und „Selbstverwalter“ am 
Demonstrationsgeschehen gegen die 
Corona-Maßnahmen vom 28. bis 30. Au-
gust 2020 im Umfeld des Reichstags-
gebäudes in Berlin, was medial „Sturm 
auf den Reichstag“ genannt wurde. 
Laut Polizeimeldung vom 30. August 
2020 wurden dadurch 33 Polizeibeam-
te verletzt, 316 Personen festgenom-
men sowie 131 Strafanzeigen gestellt, 
unter anderem wegen Beleidigung, 
tätlichem Angriff auf Polizeibeamte, 
Gefangenenbefreiung, Widerstand 
gegen Vollstreckungsbeamte sowie 

Körperverletzung. Zudem wurden 
255 Anzeigen wegen Ordnungswid-
rigkeitsverstößen aufgenommen.12 
Während einer (untersagten) Spon-
tanversammlung am 29. August 2020 
vor der Russischen Botschaft mit circa 
2000 Teilnehmenden, an der maßgeb-
lich „Reichsbürger“ und „Selbstver-
walter“ beteiligt waren, wurden Poli-
zeibeamte mit Steinen und Flaschen 
beworfen.13 Seit 2020 haben „Reichs-
bürger“ und Selbstverwalter“ staat-
liche Verordnungen im Rahmen von 
Corona-Maßnahmen schlichtweg für 
ungültig erklärt; so veröffentlichte 
z. B. die Gruppierung „Amt für Men-
schenrecht“ am 11. Juni 2020 eine 
„Rechtdurchsetzung“, der zufolge 
alle „Ausnahmetatbestände der biolo-
gischen und psychologischen Kriegs-
führung im ‚Lockdown‘“ aufgehoben 
seien. Ferner wurde in einem „Öffent-
liche[n] Aufruf zu rechtewahrendem 
Miteinander“ der Gruppierung „Bun-
desstaat Sachsen“ die Sächsische Co-
rona-Schutz-Verordnung vom 17. Ap-
ril 2020 (fälschlicherweise) als nicht 
rechtskräftig bezeichnet, da „sie nicht 
unterschrieben [sei] und somit ledig-
lich einen Entwurf“ darstelle. Grund-
sätzlich ist laut BfV zu beobachten, 
dass beim Spektrum der „Reichsbür-
ger“ und „Selbstverwalter“ eine hohe 
Anschlussfähigkeit im Hinblick auf die 
zahlreichen Verschwörungsnarrati-
ve rund um die Corona-Pandemie be-
steht, was sich in häufigen Themati-
sierungen einschlägiger Inhalte durch 
diese Szene äußert.14 

Rechtsextremisten –  
aktuelle Trends im Corona- 
Protestverhalten

Die deutschen Sicherheitsbehör-
den haben im Laufe des Frühjahrs 
2020 schnell festgestellt, dass sich 
Rechtsextremisten, Mitglieder und 
Sympathisanten rechtsextremisti-
scher Organisationen an Demonst-
rationen gegen die Corona-Maßnah-
men beteiligen, darunter Mitglieder 
und Anhänger der Parteien NPD, „DIE 
RECHTE“ und „Der III. Weg“, auch Mit-
glieder von extremistischen Teilstruk-
turen der Alternative für Deutschland 

7	 Vgl. ebd.
8	 Vgl. LfVBaden-Württemberg 2021.
9	 Vgl. ebd.
10	 Vgl. ebd.
11	 Vgl. BMI 2021, S. 113.
12	 Vgl. BfV 2020.
13	 Vgl. ebd., S. 114.
14	 Vgl. ebd., S. 115.
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(AfD), d. h. des „Flügels“ und der „Jun-
gen Alternative“ (LfV Baden-Württem-
berg 2021a). Diese Akteure versuch-
ten und versuchen nach Angaben des 
LfV Baden-Württemberg, „das Ver-
sammlungsgeschehen insgesamt nach 
rechtsextremistischer Vorstellung zu 
instrumentalisieren. Ihr Ziel: Anschluss 
an die bürgerlichen Demonstrations-
teilnehmer finden“ (LfV Baden-Würt-
temberg 2021a).

Im Text mit den Corona-Protesten 
gegen die Corona-Schutzmaßnahmen 
der Bundesregierung war die Einfluss-
nahme von Rechtsextremisten im Jahr 
2020 nach Angaben der deutschen 
Verfassungsschutzbehörden beson-
ders präsent und öffentlich sichtbar. 
Nach einer etwa fünfwöchigen Unter-
brechung während der ersten Hoch-
phase der Corona-Pandemie, in der 
keinerlei öffentliche Versammlun-
gen der rechtsextremistischen Sze-
ne stattfanden, versuchten Rechts-
extremisten seit Ende April 2020, mit 
Kundgebungen und Demonstrati-
onen Aufmerksamkeit zu erlangen 
und an die gesellschaftlichen Diskus-
sionsprozesse anzuschließen (Stra-
tegie: „Anknüpfen an die politische 
Mitte“). Das rechtsextremistische 
Daueragitationsthema „Asyl“ rück-
te dabei seit Mitte April 2020 zuneh-
mend in den Hintergrund, auch wenn 
es mit fremdenfeindlicher Polemik 
gegen Asylbewerber als potenziel-
le Virusträger weiterhin präsent war. 
Rechtsextremisten agitierten gegen 
eine vermeintliche Aushebelung von 
Grundrechten durch die Bundesregie-
rung. Hierzu wurden Verschwörungs-
ideologien zur Pandemie verbreitet. 
Rechtsextremisten versuchten, über 
das Protestgeschehen gegen die Co-
rona-Schutzmaßnahmen Anschluss 
an die weit überwiegend demokra-
tischen Proteste zu finden.15 Anders 
als demokratische Akteure, die sach-
lich diskutieren und Kritik an staat-
lichen Maßnahmen üben, ging es 
Rechtsextremisten nach Angaben 
der deutschen Verfassungsschutzbe-
hörden jedoch „nicht um eine sach-
liche Debatte über den Umgang mit 
der Pandemie, sondern um die Dele-
gitimierung staatlichen Handelns und 
demokratischer Institutionen sowie 
um das Erreichen einer Deutungsho-
heit“.16

Das Gewaltpotenzial – 
von der enthemmten Sprache 
zur Gewalt?

Nach der Ermordung eines Tank-
stellenmitarbeiters in Idar-Oberstein 
am 18. September 2021 sprachen ver-
schiedene deutsche Bundespolitiker 
von „die Radikalisierung des Quer-
denkermilieus bereitet mir große Sor-
gen“ und einem „unfassbaren Maß an 
Radikalisierung“.17 Nach Angaben der 
Staatsanwaltschaft sagte der mut-
maßliche Täter nach der Tat aus, dass 
er die Corona-Schutzmaßnahmen ab-
lehne. Zum Motiv habe er angege-
ben, dass ihn die Situation rund um 
die Pandemie stark belaste. Der Be-
schuldigte habe sich in die Ecke ge-
drängt gefühlt und „keinen anderen 
Ausweg gesehen“, als ein Zeichen zu 
setzen. Das Opfer schien ihm dabei 
„verantwortlich für die Gesamtsitua-
tion, da es die Regeln durchgesetzt 
habe“. Laut der Deutschen Presse-
Agentur wurde aus Ermittlerkreisen 
bekannt, dass der Täter in den Theo-
rien der Corona-Leugner „bewandert“ 
sei. „Er kennt die Quellen und hat auch 
angegeben, dass er sich da schlau ge-
macht hat.“18 

In den sozialen Netzwerken fanden 
sich vor und nach dem Mord in der 
Tankstelle in Idar-Oberstein zahlreiche 
Posts mit den Begriffen „Tribunale“, 
„Plant den Tag X“, „Führt Todeslisten 
für später“, „Nürnberg 2.0“. „Bürger-
krieg“. Es sind zumeist verdeckte Rufe 
nach der ultimativen Bestrafung der 
in ihren Augen „Schuldigen“: „Es sind 
Rufe nach Exekutionen“19, die Rache-
fantasien befeuern.

Aus Sicht des Thüringer Verfas-
sungsschutzpräsidenten Stephan 
Kramer kam die Tat in Idar-Oberstein 
nicht überraschend. „Der kaltblütige 
Mord ist furchtbar, aber für mich keine 
Überraschung angesichts der steten 
Eskalation der letzten Wochen“, sag-
te Kramer. „Bedauerlich ist, dass es im-
mer erst Tote geben muss, bevor die 
Gefahr ernst genommen wird.“20

Mediale Hetze, Beleidigungen, ent-
hemmte Sprache, Hasspostings und 
andere Arten von Herabwürdigungen 
von Menschen können nach Angaben 
der Bundesregierung vor allem im In-
ternet und dort auf allen bekannten 
sozialen Plattformen, Imageboards 
und Messengerdiensten festgestellt 
werden. Die Postings werden sowohl 
offen, also bisweilen auch unter Klar-
personalien der handelnden Perso-
nen, als auch anonym veröffentlicht. 

Aufgrund der strenger gewordenen 
Handlungsrichtlinien von Plattformen 
wie z. B. Facebook, Twitter, Youtube 
und Instagram und deren Löschungs-
verhalten ist eine Abwanderung hin zu 
Plattformen und Messengerdiensten 
mit weniger ausgeprägtem bis gar kei-
nem Löschungsverhalten erkennbar. 
Hierzu zählen z. B. Telegram, Bitchute 
und VKontakte sowie Imageboards 
wie Kohlchan und 4chan. Das Spek-
trum der im Internet festzustellen-
den extremistischen Äußerungen mit 
dem Ziel der Diffamierung und Verun-
glimpfung bestimmter Personen oder 
Gruppen ist sehr komplex. Schmähun-
gen und Propaganda mit gewaltver-
herrlichenden Elementen zählen zum 
Standardrepertoire diverser extre-
mistischer Akteure im Internet. Die 
Urheber derartiger Äußerungen im 
Phänomenbereich Rechtsextremis-
mus sind in der Analyse der Bundes-
regierung dem gesamten rechtsext-
remistischen Spektrum zuzurechnen, 
das im Internet präsent ist. Hierzu 
zählen beispielsweise Einzelperso-
nen, Angehörige der Neonaziszene, 
Mitglieder und Funktionäre rechtsex-
tremistischer Parteien, Vertreter von 
(Online-)Verlagen sowie Betreiber von 
Text- oder Videoblogs.21  

Der Begriff stochastischer Terroris-
mus (von stochastisch, zufallsabhän-
gig) beschreibt eine terroristische 
Strategie, durch welche massen-
haft verbreitete Botschaften, me-
dial und über soziale Netzwerke, die 
sich nicht an einen konkreten Täter-
kreis richten, durch extremistische 
Narrative und enthemmte Sprache 
tatsächliche Gewalt, bis hin zu terro-
ristischen Anschlägen, provozieren. 
Hamm und Spaaij beschreiben diese 
Strategie in ihrem Buch „The Age of 
Lone Wolf Terrorism“ knapp mit „Nut-
zung von Massenmedien, um zufällige 
Akte ideologisch motivierter Gewalt 
zu provozieren, die zwar statistisch 
vorhersagbar sind, im konkreten Ein-
zelfall jedoch nicht“.22 Cohen verwies 
2016 darauf, dass das Phänomen sto-
chastischer Terrorismus bereits ca. 
15 Jahre alt sei und sprach von einem 
strategischen „using language and  
other forms of communication to inci-

15	 Vgl. BMI 2021, S. 48.
16	 Vgl. ebd., S. 50.
17	 Vgl. Eder/Staib 2021.
18	 Vgl. ebd. 
19	 Vgl. ebd.
20	 Vgl. ebd.
21	 Vgl. Deutscher Bundestag 2020, S. 6; Goertz 2021b,  

S. 678
22	 Vgl. Hamm/Spaaij 2017, S. 84.
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23	 Vgl. Cohen 2016.
24	 Vgl. auch Winker 2016 
25	 Vgl. Hartleb 2020, S. 313; Goertz 2021a, S. 157.
26	 Vgl. Pfahl-Traughber 2020; Goertz 2021a, 157.
27	 Vgl. ebd.
28	 Vgl. Deutscher Bundestag 2020, S. 2.
29	 Vgl. ebd.
30	 Vgl. ebd., S. 3; Goertz 2021b, S. 679.

te random actors to carry out violent 
or terrorist acts that are statistically 
predictable but individually unpredic-
table”23. Die Sprache der Kommunika-
tion ist codiert24 und wirkliche Bedeu-
tung werde nur denjenigen klar, die 
das entsprechende Gehör haben, wes-
halb Cohen hierbei das Bild der „dog 
whistle“ bzw. „Hundepfeifen“ nutzt.  
Die hohen Töne der Hundepfeife sei-
en nur für „Dressierte“ klar und deut-
lich hörbar.

Eine Reihe von Internetseiten bo-
ten den rechtsextremistischen Ein-
zeltätern von El Paso, Christchurch, 
Pittsburgh und Halle ein Forum. An-
onyme Plattformen wie 8chan, 4chan 
oder auch Reddit dienten und dienen 
Rechtsradikalen und Rechtsextremis-
ten zur Verbreitung ihrer Thesen, zie-
hen aber auch viele neue oder nur 
sporadisch Interessierte an. 

Ein Attentäter der Strategie sto-
chastischer Terrorismus wird in un-
terschiedlicher Ausprägung durch 
enthemmte Sprache, radikale und 
extremistische Narrative, Verschwö-
rungselemente und extremistische 
Ideologieelemente radikalisiert. Ein-
zeltäter planen und agieren alleine, 
aber die extremistische Ideologie ist 
ein wichtiger Radikalisierungsfaktor. 
Sie sind häufig vor dem Anschlag po-
lizeilich nicht bekannt, oftmals sozi-
al isoliert und gehören keiner Organi-
sation oder Partei an und verbringen 
ihre Zeit beinahe ausschließlich in vir-
tuellen Räumen. Die Fälle rechtster-
roristischer Einzeltäter häufen sich in 
den letzten Jahren, international mit 
den rechtsterroristischen Anschlägen 
in Christchurch, El Paso, Pittsburgh 
und in Deutschland mit den rechts-
terroristischen Einzeltätern Ernst, Bal-
liet und Rathjen. Im Fall von Balliet und 
Rathjen kann eine kausale Logik „vom 
virtuellen Hass zum Livestream-Atten-
tat“ beobachtet werden.25 

Pfahl-Traughber verweist darauf, 
dass die Bedeutung des Internets für 
die individuelle Radikalisierung ent-
scheidend ist, wobei eine formale und 
inhaltliche Komponente unterschie-
den werden müsse.26 Während vor 
dem Zeitalter des Internets die kons-
pirative Gruppe für einen Terroristen 
von hoher Relevanz war, wird die per-
sönliche Einbindung des Einzeltäters 
im 21. Jahrhundert zunehmend durch 
eine kommunikative Vernetzung er-
setzt. Dennoch darf nicht verges-
sen werden, dass es Einzeltäter auch 
schon vor der weltweiten Verbreitung 
des Internets gab. Das Internet er-
möglicht allerdings aufgrund der be-

sonderen Kommunikationsweise, dass 
sich Einzelne auch ohne persönliche 
Kontakte bzw. mit weniger realwelt-
lichen Kontakten radikalisieren. Dabei 
können sie in einem kommunikativen 
Austausch mit entsprechenden Extre-
misten im Internet stehen, sie können 
aber auch nur deren Propaganda kon-
sumieren.27 

Die Bundesregierung erklärt in ih-
rer Antwort (Drucksache 19/19408 19. 
Wahlperiode 25. Mai 2020) auf eine 
Kleine Anfrage der Fraktion der FDP 
(Drucksache 19/18801), dass „das Phä-
nomen des stochastischen Terroris-
mus in den Sicherheitsbehörden des 
Bundes nicht separat beobachtet“ 
wird. Die Mechanismen, die dem Be-
griff zugrunde liegen, seien jedoch 
bekannt. Der Begriff „stochastischer 
Terrorismus“ beschreibe zusammen-
fassend Methoden bzw. Vorgehens-
weisen, die auch in den insbesondere 
nach den einschlägigen Rechtsgrund-
lagen der Nachrichtendienste bear-
beiteten extremistischen Bestrebun-
gen festzustellen sind: „Die medial 
und digital verbreitete Herabwürdi-
gung bestimmter Bevölkerungsgrup-
pen, u. a. mit dem Ziel, zu Gewaltta-
ten gegen Angehörige dieser Gruppen 
zu animieren bzw. solche Taten zu le-
gitimieren, ist sehr häufig – wenn auch 
nicht immer – Bestandteil extremisti-
scher Vorgehensweisen.“28 Weiter be-
tonte die Bundesregierung, dass im 
„Bundesamt für Verfassungsschutz 
das als ‚stochastischer Terrorismus‘ 
bezeichnete Phänomen in den jewei-
ligen Fachbereichen bearbeitet [wird], 
die für die Bearbeitung der extremis-
tischen Bestrebungen (Rechts-, Links-, 
Ausländerextremismus oder Islamis-
mus) zuständig sind, die diese Metho-
den anwenden“.29 

Nach Angaben der Bundesregie-
rung stellt bei Rechtsextremisten 
„die Diskreditierung des politischen 
Gegners ein wichtiges Instrument der 
im Internet verbreiteten Propagan-
da dar. Antisemitismus, Islam- und 
Fremdenfeindlichkeit sind ebenso 
zentrale Komponenten der rechtsex-
tremistischen Ideologie wie die gene-
relle Ablehnung des im Grundgesetz 
(GG) verankerten politischen Diskuss-
ions- und Entscheidungsprozesses 
sowie dessen Repräsentanten auf al-
len staatlichen Ebenen in Politik und 
Verwaltung. In der Politisch motivier-
ten Kriminalität (PMK) – rechts – rich-
ten sich als sogenannte Hasskrimina-
lität definierte Straftaten gegen eine 
Person wegen ihrer politischen Ein-
stellung, Nationalität, Volkszugehö-

rigkeit, Ethnie, Hautfarbe, Religion, 
Weltanschauung, Herkunft oder auf-
grund ihres äußeren Erscheinungsbil-
des, ihrer Behinderung, ihrer sexuellen 
Orientierung oder ihres gesellschaft-
lichen Status. Die mediale und digi-
tal verbreitete Herabwürdigung rich-
tet sich bei rechtsextremistischen und 
antisemitischen Tätern häufig gegen 
‚Nicht-Deutsche‘. Der Begriff wird von 
der Szene weit gefasst. So fallen Asyl-
bewerber und andere Migranten zwei-
felsohne unter diesen Begriff, aber für 
einen Teil der Szene auch deutsche 
Staatsangehörige mit ausländischen 
Wurzeln. Darüber hinaus richtet sich 
der mediale Hass gegen Personen an-
derer Glaubensrichtungen, wie z. B. 
Muslime und Juden. Eine weitere Ziel-
gruppe sind Personen des öffentlichen 
Lebens, hier vor allem Politiker. Kri-
tik an Entscheidungen von Amts- und 
Mandatsträgern wird in den Netzwer-
ken und auf den diversen Plattformen 
häufig auf extrem vulgäre und beleidi-
gende Art und Weise geäußert. Nicht 
selten wird den Personen der Tod ge-
wünscht oder ein abstrakter Aufruf zur 
Tötung geäußert. Darüber hinaus kön-
nen alle politisch Andersdenkenden in 
den Fokus von rechtsgerichteter me-
dialer Herabwürdigung geraten. Wei-
terhin werden von der Szene Personen 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung 
im virtuellen Raum verbal angegriffen 
und bedroht.“30

Fazit

Bei der Initiative „Querdenken“ lie-
gen nach Angaben der deutschen 
Verfassungsschutzbehörden tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür vor, 
dass in diesem Personenzusammen-
schluss verfassungsfeindliche Bestre-
bungen verfolgt werden. Dies ergebe 
sich insbesondere aus den ideologi-
schen und personellen Überschnei-
dungen zum Milieu der „Reichsbür-
ger“ und „Selbstverwalter“. Hinzu 
kommen weitere extremistische Nar-
rative aus der Verschwörungsideolo-
gie „QAnon“ sowie NS-Relativierungen 
durch Redner auf „Querdenken“-Ver-
anstaltungen. Die mangelnde oder 
unzureichende Distanzierung von 
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diesen extremistischen Rednern und 
Teilnehmern durch die Organisatoren 
hat die Veranstaltungen laut Landes-
amt für Verfassungsschutz nicht nur 
für „Reichsbürger“ und „Selbstver-
walter“, sondern auch für Rechtsext-
remisten anschlussfähig gemacht.31 In 
den vergangenen Monaten haben sich 
nach Angaben der deutschen Verfas-
sungsschutzbehörden verfassungs-
feindliche Aussagen der Organisato-
ren von „Querdenken“ gehäuft. Das 
ursprünglich von dieser Bewegung 
offiziell formulierte Ziel einer Aufhe-
bung der staatlichen Corona-Schutz-
maßnahmen weicht laut Landesamt 
für Verfassungsschutz Baden-Würt-
temberg zusehends einer grund-
sätzlichen Staatsfeindlichkeit, einer 
verfassungsschutzrelevanten Delegi-
timierung des Staates.32

Dr. Stefan Goertz ist Professor für Sicherheitspolitik mit dem 
Schwerpunkt Extremismus- und Terrorismusforschung an 
der Hochschule des Bundes am Fachbereich Bundespolizei.
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